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Änderungsantrag     HHA 

       

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) in der Fassung der Be-
schlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 

Drucksache 20/6873 zu Drucksache 20/6380 

 
Inhalt des Antrags: Ausbau der IT-Infrastruktur 
   Veranschlagung der GZSG-Maßnahme im Kernhaushalt 
 
Einzelplan  06  Hessisches Ministerium der Finanzen 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 

Zu Kapitel  06 14  Hessische Zentrale für Datenverarbeitung 
Buchungskreis:  2515 

 
Zwischenbehördliche Leistung lt. Leistungsplan  4 
 
Bezeichnung lt. Leistungsplan IT-Kommunikationsdienste 
 

  Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan:    

  
Beträge in 1.000 EUR 

 
 Gesamtkosten 37.209,4 +310,0 37.519,4 
 Produktabgeltung 0,0 +310,0 310,0 

 
 
Weitere Änderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan: 
 
Im Erfolgsplan steigen die Position 4 (Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse – Produktabgeltung) und die Position 
10 (Abschreibungen – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen) 
um jeweils 310,0 TEUR. In der Überleitungsrechnung steigt die Zeile „Produktabgeltung lt. Erfolgsplan“ um 310,0 TEUR. 
 
Kameraler Haushalt:        Beträge in EUR 
 

Titel Zweckbestimmung von um auf 
682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche 

Unternehmen 
50.500.000 +310.000 50.810.000 

 
Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
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Begründung des Änderungsantrags:  
 
Zur Eindämmung der Pandemie und der Reduzierung des Ansteckungsrisikos in den Haftanstalten und bei Gericht sind 
die Kontakte bei Anhörungen auf ein Minimum zu reduzieren. Hierbei sollen vermehrt Videokonferenzen zum Einsatz 
kommen. Die derzeit im Bereich des Strafvollzugs installierten lokalen Netzwerkkomponenten erlauben aufgrund deren 
Struktur und Alters keine bandbreitenintensive Kommunikation, wie es für die Echtzeitdienste erforderlich wird. Aus 
diesem Grund ist eine Umstellung der Netzkomponenten auf eine Basisausstattung mit dem Standard LAN-Port erforder-
lich. 
 
Wiesbaden, 12. Januar 2022 
 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Ines Claus 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
 

 


